
Allgemeine Geschäftsbedingungen der P. Kilbinger KG 
 
 

§ 1 Geltung     
 
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden 
(nachfolgend: „Käufer“).  
 
(2) Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf 
und/oder die Lieferung beweglicher Sachen (im Folgenden auch: 
Ware), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen 
oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB).  
 
(3) Bei Werk- und Werklieferungsverträgen, die sich auf 
Arbeiten an einem Bauwerk beziehen, gelten ergänzend die 
Bestimmungen der Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil 
B (VOB/B) in der jeweils aktuellen Fassung, soweit in den 
nachfolgenden Bestimmungen keine inhaltlich abweichende 
Regelung getroffen wird.  
 
(4) Unsere AGB gelten als Rahmenvereinbarung auch für 
künftige Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung 
beweglicher Sachen mit demselben Käufer, ohne dass wir in 
jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. 
 
(5) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, 
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und 
insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich 
zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem 
Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB 
des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 
 
(6) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit 
dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für 
den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag 
bzw unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 
 
(7) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach 
Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (zB 
Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder 
Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 
(8) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben 
nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige 
Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit 
sie in diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder 
ausdrücklich ausgeschlossen werden. 
 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss     
 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
     
(2) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als 
verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung 
nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot 
innerhalb von 14 Tagen nach seiner Versendung anzunehmen. 
 
(3) Die Annahme kann entweder schriftlich (zB durch 
Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den 
Käufer erklärt werden.  
 
§ 3 Preise und Zahlung     
 
(1) Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, 
gelten unsere Preise bei Abholung ab unserem Lager. 
Versandkosten werden gesondert berechnet. 
 
(2) Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Datum 
der Rechnung mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab 
Datum der Rechnung netto zahlbar. Maßgeblich für die 
Rechtzeitigkeit ist der Zahlungseingang bei uns. 

(3) Wird eine wesentliche Verschlechterung in den 
Vermögensverhältnissen des Käufers bekannt oder gerät er mit 
einer Zahlung in Verzug, steht uns das Recht zu, sofortige 
Zahlung aller offenen, auch der noch nicht fälligen Rechnungen 
zu verlangen. 
 
(4) Zahlungen können nur in unseren Geschäftsräumen oder 
durch Überweisung auf ein von uns angegebenes Bankkonto 
erfolgen. Technisches Personal, Fahrer und Service-Mitarbeiter 
im Außendienst sind nicht zum Inkasso berechtigt.  
 
(5) Die Annahme von Schecks erfolgt nur erfüllungshalber. Die 
Zahlung durch Wechsel ist nur bei gesonderter Vereinbarung 
möglich. Anfallende Kosten trägt der Käufer. 
 
(6) Zahlungen des Käufers tilgen zunächst offene Kosten und 
Zinsen und erst dann die Hauptforderung, von mehreren 
Hauptforderungen zunächst ungesicherte und erst dann 
gesicherte und vorrangig solche, die früher verjähren. 
 
(7) Gerät der Käufer in Verzug, schuldet er mindestens die 
gesetzlichen Verzugszinsen. Es bleibt uns vorbehalten, einen 
darüber hinausgehenden Schaden geltend zu machen. 
 
(8) Der Käufer darf nur dann eigene Ansprüche gegen unsere 
Ansprüche aufrechnen, wenn die Gegenansprüche unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Zurückbehaltung ist der 
Käufer auch wegen Gegenansprüchen aus demselben 
Vertragsverhältnis berechtigt.  
 
§ 4 Lieferung und Lieferzeit 
 
(1) Die Angabe von Lieferfristen oder voraussichtlichen 
Lieferterminen ist unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich 
schriftlich eine feste Frist oder ein fester Termin vereinbart ist. 
Ohne Vereinbarung einer festen Frist oder eines festen Termins 
haben wir binnen einer angemessenen Frist zu liefen. 
 
(2) Sollte eine Lieferung entgegen Abs. 1 nicht erfolgen, so hat 
uns der Käufer eine angemessene Nachfrist zu setzen, die in 
keinem Fall zwei Wochen unterschreiten darf.   
 
(3) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. 
 
§ 5 Versand 
 
(1) Die Auslieferung der Ware erfolgt in unserem Lager. Wir 
versenden die Ware nur, wenn dies im Einzelfall schriftlich 
vereinbart worden ist. 
 
(2) Die Versandkosten sind vom Käufer zu tragen. 
 
(3) Soweit der Käufer kein Verbraucher ist, geht die Gefahr des 
Unterganges oder einer Verschlechterung bereits mit Übergabe 
an den Frachtführer auf den Käufer über. 
 
§ 6 Gewährleistung 
 
(1) Bei Mängeln der gelieferten Ware stehen dem Käufer die 
gesetzlichen Rechte zu. Es gelten die gesetzlichen 
Gewährleistungsfristen. Für Schadensersatzansprüche gelten die 
besonderen Bestimmungen des § 7. 
 
(2) Soweit der Käufer kein Verbraucher ist, gelten abweichend 
von Abs. 1 die nachstehenden Absätze 3 bis 6. 
 
(3) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, 
soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme.  
 
 



(4) Die Ware ist unverzüglich nach Lieferung sorgfältig zu 
untersuchen. Sie gilt als genehmigt, wenn uns nicht eine 
Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer 
Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung 
erkennbar waren, binnen sieben Werktagen nach Ablieferung 
des Liefergegenstandes, oder ansonsten binnen sieben 
Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder dem 
Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Käufer bei normaler 
Verwendung des Liefergegenstandes ohne nähere Untersuchung 
erkennbar war, zugegangen ist. Auf unser Verlangen ist die 
beanstandete Ware frachtfrei an uns zurückzusenden. Bei 
berechtigter Mängelrüge vergüten wir die Kosten des günstigsten 
Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, 
weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort 
des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 
 
(5) Bei Sachmängeln der Ware sind wir nach unserer innerhalb 
angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. 
Im Falle des Fehlschlagens, der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, 
Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Käufer vom 
Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern. 
 
(6) Für Schadensersatzansprüche des Käufers gelten die 
besonderen Bestimmungen des § 7. 
 
§ 7 Haftung auf Schadensersatz 
 
(1) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem 
Rechtsgrunde, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, 
mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, 
Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und 
unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein 
Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 8 eingeschränkt.  
 
(2) Wir haften nicht 
 
a) im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen 
Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen; 
b) im Falle grober Fahrlässigkeit unserer nicht-leitenden 
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, 
 
soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten handelt. 
 
(3) Soweit wir gemäß § 8 Abs. 2 dem Grunde nach auf 
Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, 
die wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer 
Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder unter 
Berücksichtigung der Umstände, die uns bekannt waren oder die 
wir hätten kennen müssen, bei Anwendung verkehrsüblicher 
Sorgfalt hätten voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und 
Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands 
sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei 
bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands 
typischerweise zu erwarten sind.  
 
(4) Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist unsere 
Ersatzpflicht für Sach- oder Personenschäden auf einen Betrag 
von 250.000,00 € je Schadensfall beschränkt, auch wenn es sich 
um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. 
Diese Begrenzung gilt nicht, soweit eine eintrittspflichtige 
Versicherung besteht.  
 
(5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen 
gelten in gleichem Umfang zugunsten unserer Organe, 
gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen 
Erfüllungsgehilfen. 
 
(6) Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig 
werden und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von 
uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang 
gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss 
jeglicher Haftung. 
 

(7) Die Einschränkungen dieses § 8 gelten nicht für unsere 
Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte 
Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder nach dem 
Produkthaftungsgesetz.  
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis 
zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises für diese Ware vor. 
Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts darf der 
Käufer die Ware (nachfolgend: Vorbehaltsware) nicht veräußern 
oder sonst über das Eigentum hieran verfügen.  
 
(2) Bei Zugriffen Dritter – insbesondere Gerichtsvollzieher – auf 
die Vorbehaltsware wird der Käufer auf unser Eigentum 
hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir 
unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. 
 
(3) Bei vertragswidrigen Verhalten des Käufers, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware 
herauszuverlangen, sofern wir vom Vertrag zurückgetreten sind. 
 
(4) Soweit der Käufer kein Verbraucher ist, behalten wir uns das 
Eigentum an der gelieferten Ware nicht nur bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises für diese Ware, sondern darüber 
hinaus bis zur vollständigen Bezahlung aller fälligen 
Rechnungen vor. 
 
§ 9 Geltendes Recht und Gerichtsstand 
 
(1) Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns 
und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen 
(Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. 
Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts 
gemäß § 8 unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen 
Lageort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl 
zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist.  
 
(2) Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für 
alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 
ergebenden Streitigkeiten ist unser Geschäftssitz in Neuss, wenn 
einer der nachfolgenden Fälle gegeben ist: 
 
(a) der Käufer ist Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen; 
 
(b) der Käufer hat keinen allgemeinen Gerichtsstand in der 
Bundesrepublik Deutschland; 
 
(c) der Käufer verlegt nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 
ist im Zeitpunkt der beabsichtigten Klageerhebung nicht 
bekannt. 
 
 
Neuss, April 2008 
 


